
Berichtigung der Verordnung (EU) 2019/2021 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung 
von Ökodesign-Anforderungen an elektronische Displays gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der 

Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 642/2009 der Kommission 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 315 vom 5. Dezember 2019) 

Seite 248, Artikel 4 Absatz 3 letzter Teil des Satzes: 

Anstatt: „so sind in der technischen Dokumentation die Einzelheiten dieser Berechnung, die vom Hersteller 
vorgenommene Bewertung der Genauigkeit der Berechnung und gegebenenfalls die Identitäts
erklärung für die Modelle verschiedener Hersteller anzugeben.“ 

muss es heißen: „so werden in der technischen Dokumentation die Einzelheiten dieser Berechnung, die vom 
Hersteller vorgenommene Bewertung der Genauigkeit der Berechnung und gegebenenfalls die 
Erklärung zur Gleichwertigkeit der Modelle verschiedener Hersteller aufgeführt.“.   

Seite 259, Anhang II Abschnitt D Nummer 5 Buchstabe b Unterpunkt 1 Ziffer ii: 

Anstatt: „ii) dass der fachlich kompetente Reparateur eine Versicherung, die seine Haftung im 
Zusammenhang mit seiner Tätigkeit abdeckt, abgeschlossen hat, auch wenn dies in dem 
Mitgliedstaat nicht verlangt wird.“ 

muss es heißen: „ii) dass für den fachlich kompetenten Reparateur ein Versicherungsschutz besteht, der die Haftung 
im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit abdeckt, auch wenn dies in dem Mitgliedstaat nicht 
verlangt wird.“.   

Seite 259, Anhang II Abschnitt D Nummer 5 Buchstabe b Unterpunkt 3 Satz 2: 

Anstatt: „Eine Gebühr ist angemessen, wenn sie keine abschreckende Wirkung hat und berücksichtigt, in 
welchem Umfang der fachlich kompetente Reparateur die bereitgestellten Informationen nutzt.“ 

muss es heißen: „Eine Gebühr ist angemessen, wenn sie keine abschreckende Wirkung hat, da berücksichtigt wird, in 
welchem Umfang der fachlich kompetente Reparateur die bereitgestellten Informationen nutzt.“   

Seite 260, Anhang II Abschnitt E Absatz 2: 

Anstatt: „Die Informationen müssen Dritten, die sich gewerblich mit Reparatur und Wiederverwendung 
elektronischer Displays (einschließlich Wartung, Vermittlung, Ersatzteilversorgung) befassen, 
kostenlos bereitgestellt werden.“ 

muss es heißen: „Die Informationen müssen Dritten, die sich mit fachgerechter Reparatur und Wiederverwendung 
elektronischer Displays (einschließlich Wartung, Vermittlung, Ersatzteilversorgung) befassen, 
kostenlos bereitgestellt werden.“     
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